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lich mißverstanden und aus Ludwig II. von Italien im Thron, 
breve Bremense Ludwig den Deutschen gemacht und diesen darum, 
wenigstens an dieser Stelle, als cesar bezeichnet. In Wahrheit 
ist in der Chronik vieles in sehr guter und richtiger (Ordnung und 
liegen bei Adam und noch viel mehr bei Noppmann die Fehler. 
Und das heißt eben, das Chron. breve Bremense ist, hier wieder 
einmal in deutlich greifbarer Weise, Adams Huelle.

vielleicht wird jemand, der die in Betracht kommenden (Quellen, 
Adam, die Chronik und die Norveier Annalen, und ihre Aus­
drucksweise kennt, hier längst unmutig gesagt haben: wozu diese 
Darlegungen, Etliches (hier bisher nicht Erwähntes) steht ja aufs 
Deutlichste bei Adam und entscheidet ohne weiteres die Streit­
frage für Noppmann. — Mt Verlaub nein, das hier gemeinte 
Argument, auf das ich nun zu sprechen komme, entscheidet gar 
nichts für Noppmann. Adam I 35 S. 38 sagt: sanctus Rimbertus 
seckit annos XXIII. ^nnos eius et obitum ckecessoris sui rep- 
perimus in ^uockam compoto a Lorbeia ckelato, das heißt in den 
Annales Lorbeienscs?) Ebenso sagt Adam 145 5.46 von Adalgar: 
^onos eins ex compoto quo supra tulimus; von hager 151 5. 51: 
Bt buius annos repperimus in libro superiori, heißt hier etwa: 
annos repperimus, wir haben darin gefunden: Rimbert, 
Adalgar usw. seckit anno» x, annos z? usw.? In unseren Annales 
Lorbeienses würde man das vergeblich suchen, da steht über die 
Sedenzdauer der Bremer Erzbischöfe gar nichts. Freilich bieten 
sie auch manche andere textliche Aussagen nicht, die Adam seinem 
compotus usw. zuschreibt und die sicherlich darin gestanden haben 
müssen. Aber deswegen braucht man bei diesen anni usw. nicht 
auf einen Ausfall in unserem Exemplar der Norveier Annalen 
zu schließen. Adam sagt bei Rimbert: ^vnos eius et oditum cke- 
cessoris sui repperimus . .; unsere Ann. Lorb. aber bieten: 865. 
^nsZarius arediepiscopus obüt; 888. 3. Ickus lunü Rimbertus 
arcdiepiscopus obüt; 909. ^ckalZarius arediepiscopus obüt usw. 
Adam brauchte immer nur das Codesjahr des einen Erzbischofs 
zu merken, das folgende Jahr als erstes des Nachfolgers zu 
nehmen, dazu das Todesjahr des Nachfolgers hinzuzunehmen,

') Bei Jaffe, Monumenta Lorbeiensia (Bibliotheca rerum Germani­

carum 1, 1864) 33ff.


